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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Andreas Birzele, Tim 
Pargent, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, 
Stephanie Schuhknecht, Benjamin Adjei, Cemal Bozoğlu, Maximilian 
Deisenhofer, Gülseren Demirel, Toni Schuberl, Florian Siekmann und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Finanz-
ausgleichsgesetzes und der Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzaus-
gleichsgesetz (Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 
(Drs. 19/4007) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt: 

„2. In Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „18,42 €“ durch die Angabe „28,92 €“ er-
setzt.” 

2. Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden die Nrn. 3 und 4. 

 

 

Begründung: 

Die bayerischen Landkreise müssen für den Mangel an staatlichem Personal in den 
Landratsämtern finanziell höher entschädigt werden. Die Landratsämter erfüllen staat-
liche Aufgaben beispielsweise in den Staatlichen Bauämtern oder unteren Naturschutz-
behörden seit Jahren im zunehmenden Maße auch mit kommunalen Mitteln, v. a. mit 
kommunalem Personal. Der Grund dafür ist, dass staatliches Personal in den Landrats-
ämtern fehlt. Die Folge: Jedem Landkreis in Bayern fehlen im Schnitt fast 5 Mio. € im 
Jahr. Dafür zahlen auch die kreisangehörigen Gemeinden (über die Kreisumlage) 
mit – das Geld fehlt dann an anderer Stelle. 

Diese Änderung ist ein erster Schritt hin zu einer Kostenübernahme für die Erfüllung 
staatlicher Aufgaben. 

 

 



 

19. Wahlperiode 03.04.2025 Drucksache 19/6188 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/4007 

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayeri-
schen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Birzele u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/5634 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen Durchführungsverordnung Fi-
nanzausgleichsgesetz (Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 
(Drs. 19/4007) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Birzele u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/5635 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen Durchführungsverordnung Fi-
nanzausgleichsgesetz (Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 
(Drs. 19/4007) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Patrick Grossmann 
Berichterstatter zu 2-3: Tim Pargent 
Mitberichterstatter zu 1: Tim Pargent 
Mitberichterstatter zu 2-3: Patrick Grossmann 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport hat den Gesetzentwurf mitberaten.                               
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 
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2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/5634 und Drs. 19/5635 in seiner 63. Sitzung am 20. März 2025 
beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/5634 und 19/5635 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat den 
Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/5634 und Drs. 19/5635 in 
seiner 26. Sitzung am 26. März 2025 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/5634 und 19/5635 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/5634 und Drs. 19/5635 
in seiner 23. Sitzung am 3. April 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass 

1. im Wortlaut des Einleitungssatzes von § 1 die Angabe „das zuletzt durch  
§ 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 153) geändert worden ist“ 
durch die Angabe „das zuletzt durch die §§ 5 und 6 des Gesetzes vom  
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 632) geändert worden ist“ und 
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2. im Wortlaut des § 2 die Angabe „die zuletzt durch die §§ 2 und 3 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S.153) geändert worden ist“ durch die 
Angabe „die zuletzt durch § 7 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 
(GVBl. S. 632) geändert worden ist“  
ersetzt wird. 

 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/5634 und 19/5635 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Die nachstehend aufgeführten Änderungsanträge 
zum Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025 werden abgelehnt: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,  
Andreas Birzele u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des  
Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der  
Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz  
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 
(Drs. 19/4007) 
Drs. 19/5634, 19/6188 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher,  
Andreas Birzele u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des  
Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der  
Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz  
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2025) 
(Drs. 19/4007) 
Drs. 19/5635, 19/6188 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 
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